
Gemeinde Feichten a. d. Alz – Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan  
Gewerbegebiet „Gigling Nord-Ost“ 

Verfahrensvermerke 

 VERFAHRENSVERMERKE 

zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Gigling Nord-Ost“ 
bestehend aus Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen und Begründung mit Umweltbericht 

Entwurfsverfasser:  HPC AG - das Ingenieurunternehmen  
i.A. Dipl.-Ing. Michael Jeltsch  
Landschaftsarchitekt / Stadtplaner BayAK 

i.A. Dipl.-Ing. Andrea Ganzenmüller  
Landschaftsplanerin 
Nördlinger Straße 16, 86655 Harburg 

1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Feichten a.d. Alz hat in der öffentlichen Sitzung vom ………. die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Gigling Nord-Ost“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ………. ortsüblich be-
kannt gemacht (§2 Abs. 1 BauGB). 

2 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung i.d.F.v. ………. hat in der Zeit vom ………. bis ………. stattgefun-
den. 

3 Vorgezogene Behördenbeteiligung 

Die Gemeinde Feichten a.d. Alz hat die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange gem. §4 Abs.1 BauGB in der Zeit vom ………. bis einschließlich ………. durchgeführt. 

4 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

Die Gemeinde Feichten a.d. Alz hat in der öffentlichen Sitzung vom ………. den Entwurf des Bebauungs-
plans “Gigling Nord-Ost“ in der Fassung vom ………. gebilligt und die Auslegung nach §3 Abs.2 BauGB 
beschlossen.  

5 Öffentliche Auslegung (Offenlegung) 

Der Entwurf des Bebauungsplans “Gigling Nord-Ost“ in der Fassung vom ………. und die zum Ausle-
gungszeitpunkt vorliegenden umweltbezogenen Informationen wurden gem. §3Abs.2 BauGB in der Zeit 
vom ………. bis einschließlich ………. öffentlich ausgelegt. 

6  Satzungsbeschluss 

Nach der abschließenden Behandlung der Anregungen beschließt der Gemeinderat den Bebauungsplan 
“Gigling Nord-Ost“ in seiner öffentlichen Sitzung am ………. als Satzung. 

7 Bekanntmachungsvermerk 

Die amtliche Bekanntmachung der Satzung Bebauungsplans “Gigling Nord-Ost“ erfolgte gem. §6 Abs.5 
BauGB ortsüblich durch Niederschrift in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach. Darauf wurde durch 
Anschläge an der Amtstafel hingewiesen. Der Anschlag wurde am ………. angebracht. 

 

 

 

Feichten a.d. Alz, den ……………….. 

 

……………………………………………………… 

Vordermaier, 1. Bürgermeister 


